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Erneuerungswahlen Stiftungsrat 

Amtsperiode vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2025 

Wahlausschreibung 
 

 

Glattbrugg, 21. März 2022 

 

Sehr geehrte Wahlberechtigte 

 

Die Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat der Personalvorsorge Swissport / PVS sind nach ei-

ner 3-jährigen Amtsperiode per 1. Juli 2022 neu zu wählen. Wahlberechtigt sind alle aktiv Ver-

sicherten der angeschlossenen Firmen der PVS.  

 

Die angemessene Vertretung der Arbeitnehmer wird mit Wahlkreisen wie folgt berücksichtigt: 

- 1 Vertreter für den Arbeitsort Genf 

- 1 Vertreter für den Arbeitsort Zürich 

- 1 Vertreter für den Arbeitsort Basel 

 

Wählbar als Arbeitnehmervertreter sind alle versicherten Arbeitnehmer der angeschlossenen 

Firmen, welche nicht an der Willensbildung einer der angeschlossenen Firmen bei wichtigen 

oder grundsätzlichen Entscheiden beteiligt sind (Mitarbeiter im Gesamtarbeitsvertrag, sowie 

Mitarbeiter im Einzelarbeitsvertrag ohne Führungsfunktion). 

 
Anforderungen an einen Stiftungsrat: 

• Interesse und Bereitschaft an der vertieften Auseinandersetzung mit der beruflichen Vorsorge 

• Flair für unternehmerisches Denken, Verschwiegenheit 

• Bereitschaft zur Übernahme eines mehrjährigen Engagements  

• Fähigkeit, zum Wohl der Versicherten und der Stiftung im Team zusammen zu arbeiten 

• Befähigung, Fachunterlagen zu verstehen und komplexe Sachzusammenhänge beurteilen und hin-
terfragen zu können 

• Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen und eine ausserordentliche Verantwortung zu übernehmen 

• Dialog- und Konsensfähigkeit, gute Sprachkenntnisse in Deutsch  

• Bereitschaft zu einer gründlichen Erstausbildung und zur konstanten Weiterbildung in Themen die 
die berufliche Vorsorge betreffen 

• Guter Umgang und gepflegtes Auftreten 

• Zeitliche Verfügbarkeit: Die aufgewendete Zeit wird durch den Arbeitgeber getragen, obligatorische 
Sitzungstermine im Jahresturnus festgelegt.  

 

Prozess Durchführung Wahlen: 

• Mindestens zehn Wochen vor Erneuerungs- oder Ersatzwahlen schreibt der Stiftungsrat die Wahlen 
mittels Zirkular an alle Arbeitnehmer aus (entspricht diesem Schreiben). 

• Wahlvorschläge sind nach der Wahlausschreibung (ab Datum Wahlausschreibung) innerhalb von 
drei Wochen an die Geschäftsstelle der Stiftung einzureichen. Jeder neue Kandidat muss von min-
destens zwanzig Wahlberechtigten mit persönlicher Unterschrift vorgeschlagen werden. 

• Nach Eingang der Wahlvorschläge werden die Kandidaten per Zirkular publiziert und es beginnt 
eine dreiwöchige Wahlempfehlungsfirst. 

• Nach Ablauf der Wahlempfehlungsfrist erfolgt bei mehreren Kandidaten der Wahlgang. Sollte sich 
nur ein Kandidat melden, dann gilt dieser in stiller Wahl als gewählt.  

• Bei mehreren Kandidaten findet innerhalb von drei Wochen nach Ablauf der Wahlempfehlungsfrist 
der Wahlgang statt. Gewählt sind die Kandidaten mit den meisten Stimmen (relatives Mehr). Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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________________________________________________________________________ 

Wahlkreise Basel und Zürich: 

Beide bisherigen Vertreter der Arbeitnehmer der Standorte Basel und Zürich 

 Wahlkreis/Arbeitsort 

Herr Christian Goepfert Basel  

Herr Matthias Schmidli Zürich 

stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. 

Sollten sich keine weiteren Kandidaten zur Verfügung stellen, gelten Christian Goepfert und 

Matthias Schmidli als in stiller Wahl gewählt. 

 

Wahlkreis Genf: 

Der langjährige Stiftungsrat und Vizepräsident des Stiftungsrats Herr Ralf Mueller, Vertreter 

des Wahlkreises Genf, verlässt Swissport. Deshalb suchen wir eine/n neue/n Arbeitnehmer-

vertreter/in im Stiftungsrat. 

 

Wir danken Ralf Mueller für sein grosses Engagement als Stiftungsrat in den vergangenen 

Jahren und wünschen ihm viel Freude und alles Gute im neuen Lebensabschnitt. 

 

Zeitlicher Ablauf Wahlen: 

Interessierte aller Wahlkreise bitten wir, einen Wahlvorschlag einzureichen. Dabei muss 

jede/r Kandidat/in von mindestens zwanzig Wahlberechtigten durch persönliche Unter-

schrift zu dessen Wahl vorgeschlagen werden. Als Vorlage kann beigefügtes Formular ver-

wendet werden. 

 

Der Wahlvorschlag ist bis zum 11. April 2022 einzureichen an:  

Personalvorsorge Swissport 

Geschäftsstelle 

Postfach 

8152 Glattbrugg 

 

Nach Prüfung der Gültigkeit der Wahlvorschläge werden wir die Namen der sich zur Verfü-

gung stellenden Personen am 14. April 2022 publizieren. 

 

Bei mehreren Kandidaten erfolgt ein offener Wahlgang innerhalb von drei Wochen nach Ablauf 

der Wahlempfehlungszeit am 5. Mai 2022. 

 

Sollte sich nur eine Person für die Wahl zur Verfügung stellen, wird kein Wahlgang durchge-

führt. In diesem Fall gilt diese Person, nach Ablauf der Wahlempfehlungsfrist am 5. Mai 2022, 

als in stiller Wahl gewählt. 
 

Andernfalls wird ab dem 9. Mai 2022 eine Wahl durchgeführt. Das Wahlergebnis wird nach 

durchgeführter Wahlbekannt gegeben. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Personalvorsorge Swissport. 

 

Freundliche Grüsse 

Personalvorsorge Swissport 

     
Roland Etter Patrick Achermann 

Präsident des Stiftungsrats Geschäftsführer  


